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1. Allgemein 

 
Die Österreichische Post AG (im Folgenden „Post“) 
übernimmt für alle Postsendungen (im Folgenden 
„Sendungen“), die aus einem nicht zum Zollgebiet der 
Union zählenden Gebiet (im Folgenden „Drittland“) in 
Österreich einlangen, die zollrechtliche Behandlung.  
 
Für die in diesem Zusammenhang von der Post er-
brachten Dienstleistungen (im Folgenden „Zolldienst-
leistungen“) werden nachstehende Entgelte in Rech-
nung gestellt und bei Ausfolgung der Sendung einge-
hoben.  
 
Für Briefe bis 2 kg sowie Pakete bis 10 kg sind die Ent-
gelte im Rahmen des Universaldienstes umsatzsteuer-
frei. Die Entgelte verstehen sich als Nettobeträge exkl. 
aller gesetzlich geschuldeten Steuern und Abgaben 
insbesondere der USt.  

 
Die Entgelte für Pakete über 10 kg und für EMS-Sen-
dungen verstehen sich als Bruttoentgelte inkl. aller ge-
setzlich geschuldeten Steuern und Abgaben insbeson-
dere der USt. 

 
2. Entgelte 
 
2.1 Importtarif Drittlandssendungen bis EUR 
150,00 
 
Für Sendungen mit einem Warenwert bis zu EUR 
150,00 wird für die Verarbeitung, Feststellung, und 
ggf. Einhebung der vom Zoll vorgeschriebenen Abga-
ben sowie deren Abrechnung mit dem Zoll je Sendung 
folgendes Entgelt verrechnet: 

 

Zolldienstleistung Entgelt in 
EUR netto 

Entgelt in 
EUR brutto 

Importtarif Drittlands-
sendungen bis EUR 
150,00 

5,45  6,54 

 
Für Zolldienstleistungen im Zusammenhang mit Sen-
dungen, welche im Wege des Versandhandels aus 
Drittländern eingeführte Gegenstände mit einem Wa-
renwert von höchstens EUR 150,00 beinhalten, wird 
der Importtarif nicht eingehoben, sofern für diese Sen-
dungen die umsatzsteuerliche Sonderregelung gemäß 
§ 25b UStG, BGBl. I Nr. 91/2019 (Import-One-Stop-

Shop, IOSS) in Anspruch genommen wird.   
 

 

2.2  Importtarif Drittlandssendungen über EUR 
150,00 bis EUR 1.000,00 

 
Für Sendungen mit einem Warenwert über EUR 150,00 
bis EUR 1.000,00 wird für die Verarbeitung, Feststel-
lung, und ggf. Einhebung der vom Zoll vorgeschriebe-
nen Abgaben und deren Abrechnung mit dem Zoll je 
Sendung folgendes Entgelt verrechnet: 

 

Zolldienstleistung Entgelt in 
EUR netto 

Entgelt in 
EUR brutto 

Importtarif Drittlands-
sendungen über EUR 
150,00 bis EUR 
1.000,00 

10,90 13,08 

 
2.3  Importtarif Drittlandssendungen über EUR 
1.000,00 
 
Für Sendungen mit einem Warenwert über EUR 
1.000,00 wird für die Verarbeitung, Feststellung, und 
ggf. Einhebung der vom Zoll vorgeschriebenen Abga-
ben und deren Abrechnung mit dem Zoll je Sendung 
folgendes Entgelt verrechnet: 
 

Zolldienstleistung Entgelt in 
EUR netto 

Entgelt in 
EUR brutto 

Importtarif Drittlands-
sendungen über EUR 
1.000,00 

32,70 39,24 

 
2.4 Die Importtarife (gemäß Punkt 2.1 bis 2.3) werden 
nur bei Ausfolgung der Sendung an den*die Empfän-
ger*in eingehoben. 
 
Sollte der*die Empfänger*in erklären, die Sendung 
nicht annehmen zu wollen, wird der Importtarif nicht 
eingehoben und die Sendung in der Regel an den*die 
Absender*in retourniert, sofern dies vom*von der Ab-
sender*in nicht ausgeschlossen wurde, oder mit der 
Sendung auf andere gesetzlich zulässige Weise ver-
fahren.  
 
2.5  Bearbeitungs- und Lagerentgelt 
 
Langen Sendungen (für Empfänger*innen in Öster-
reich) ein, bei denen nicht alle zur zollrechtlichen Be-
handlung erforderlichen Dokumente, Unterlagen etc. 
vorliegen, tritt die Post mit dem*der Empfänger*in in 
Kontakt.  
 
Der*die Empfänger*in hat die Möglichkeit,  
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a.) die entsprechenden Dokumente, Unterlagen etc. zu 
übermitteln (um die weitere zollrechtliche Behandlung 
durchführen zu können), um die Sendung nach erfolg-
ter zollrechtlicher Behandlung zu erhalten oder  
 
b.) keine Dokumente, Unterlagen etc. nachzureichen 
oder zu erklären, die Sendung nicht annehmen zu wol-
len. Diesfalls wird die Sendung in der Regel an den*die 
Absender*in retourniert, sofern dies vom*von der Ab-
sender*in nicht ausgeschlossen wurde, oder mit der 
Sendung auf andere gesetzlich zulässige Weise ver-
fahren.  
 
Für die weitere zollrechtliche Behandlung der Sendung 
im Fall a.) wird vom*von der Empfänger*in das Bear-
beitungs- und Lagerentgelt eingehoben.  

 

Zolldienstleistung Entgelt in 
EUR netto 

Entgelt in 
EUR brutto 

Bearbeitungs- und La-
gerentgelt 

26,16 31,39  

 
3.  Streitschlichtung 

Streit- oder Beschwerdefälle mit der Post, die für 

den*die Kund*in nicht befriedigend gelöst werden 

konnten, können der Regulierungsbehörde vorgelegt 

werden. Die Regulierungsbehörde hat sich um eine ein-

vernehmliche Lösung zu bemühen und eine Empfeh-

lung abzugeben, die jedoch weder verbindlich noch an-

fechtbar ist (§ 53 Postmarktgesetz). Die Post ist ver-

pflichtet, an einem solchen Verfahren mitzuwirken und 

alle zur Beurteilung der Sachlage erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen. 
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